
Der Gemeinderat  

 

beschließt 

 

einstimmig 

 

- das Programm zur Förderung von steckerfertigen Photovoltaikanlagen entsprechend der 

Richtlinie in Anlage 1 zu Vorlage 118/2023. 

 

- eine überplanmäßige Ausgabe auf Produktsachkonto 56100000-43180000 

(Umweltschutzmaßnahmen – Zuschüsse für Sanierungsprogramme) in Höhe von 25.000 €. 

 


